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NEUBAU EINES PFLEGEWOHNHEIMES IN EMSKIRCHEN 

Festsetzungsvorschläge für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
 
Sehr geehrte Herrn Teetz und Miazga, 
 
für den o. g. Bebauungsplan ist hinsichtlich des Schallimmissionsschutzes eine 
Festsetzung aufzunehmen. Davon ausgehend, dass sich die vorgesehenen Gebäude 
im Vergleich zu den Planungen, die dem IBAS-Bericht  
Nr. 20.11759-b01, vom 24.04.2020, zu Grunde gelegt wurden, nicht geändert haben, 
würden wir folgenden Festsetzungstext zum Schallimmissionsschutz vorschlagen: 
 
 

" Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

Bei der Neuerrichtung von Gebäuden sind bei Wohnnutzungen ab 
einem maßgeblichen Außenlärmpegel von La ≥ 61 dB(A) und bei 
Büronutzungen ab einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 
La ≥ 66 dB(A) gem. DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe 
Juli 2016, Teil 1 "Mindestanforderungen" in Verbindung mit 
Änderung A1 der vorgenannten Norm, Entwurf vom Januar 2017, 
sowie Teil 2 "Rechnerische Nachweise der Erfüllung der An-
forderungen" (Hrsg.: DIN - Deutsches Institut für Normung e. V.), 
entsprechend der dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel  
La (ermittelt nach E DIN 4109-1/A1:2017-01) passive Maßnahmen 
zum Schutz gegen einwirkenden Lärm zu treffen.  
 
Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Auf-
enthaltsräumen sind so auszuführen, dass sie die Anforderungen 
an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges gem. 
DIN 4109 (16) (inkl. Änderung A1, Entwurf vom Januar 2017) 
erfüllen: 
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Anforderung gem.  
DIN 4109 (16) 

(inkl. Änderung A1, 
Entwurf vom Januar 

2017) 

Für Aufenthalts-
räume in 

Wohnungen, 
Übernachtungs- 

räume in 
Beherbergungs-

stätten, etc. 

Für Büroräume  
und Ähnliches 

gesamtes bewertetes 
Bau-Schalldämm-Maß 
R'w,ges in dB 

La - 30 La - 35 

 
Mindestens einzuhalten ist: R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, 
Unterrichts- und Büroräume und Ähnliches;  

 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 
R′w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus ge-
sehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grundfläche 
des Raumes SG mit dem Korrekturwert KAL zu korrigieren. 
 
Bei Schlafräumen ab einem maßgeblichen resultierenden Außen-
lärmpegel nach DIN 4109 (16) (inkl. Änderung A1, Entwurf vom 
Januar 2017) von La ≥ 58 dB(A) zur Nachtzeit (entspricht einem 
Beurteilungspegel von nachts ≥ 45 dB(A) außen vor dem Fenster) 
sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, wenn 
Alternativmaßnahmen (z. B. Raumorientierung oder zentrale 
Lüftungsanlage) nicht möglich sind.  
 
Der Nachweis gem. DIN 4109 (16) (inkl. Änderung A1, Entwurf vom 
Januar 2017) ist im Zuge des Bauantrags zu erbringen. 
Entsprechende Textausgaben der DIN 4109 (16) - Teil 1 und 2 (inkl. 
Änderung A1, Entwurf vom Januar 2017) liegen gemeinsam mit 
dem Bebauungsplan zur Einsicht bereit. 
 
Hinweise: 
 

- Die maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel La 
für die Tag- bzw. Nachtzeit sind in den Anlagen 4.1 und 
4.2 der schalltechnischen Untersuchung, IBAS-Bericht 
20.11759-b01, vom 24.04.2020, dargestellt. 

 
- Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben 

und Nutzungen ist mit der Bauaufsichtsbehörde die Er-
stellung und ggf. Vorlage eines Nachweises zum passiven 
Lärmschutz abzustimmen." 
 

 
 
Es wird empfohlen, den vorgenannten Festsetzungstext noch mit der zuständigen 
Fachbehörde im Zuge des Bauleitplanverfahrens abzustimmen. 
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Wir hoffen Ihnen hiermit gedient zu haben und stehen für Rückfragen gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
IBAS GmbH 
 
 
 
 
Dr. rer. nat. R. Wunderlich M. Sc. K. Dirnberger 


